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Allgemeine 
Geschäftsbedienungen der 
Schwimmschule Steidle  

 
 

  
Schwimmschule Steidle 
 
Romano-Guardini-Weg 5-2     
88239 Wangen im Allgäu                                                              

Tel.: 07522 / 759124 
Fax: 07522 / 759123 
e-Mail: mail@schwimmschule-steidle.de 
 

Internet www.Schwimmschule-Steidle.de 
Shop. www.SchwimmStar.de 
 

 

 
- 1. Anmeldungen -  

 
Anmeldungen werden nur komplett ausgefüllt und in schriftlicher Form angenommen. 
Sie muss bei Minderjährigen von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben sein. 
Die Anmeldung ist erst gültig nach der Bestätigung der Schwimmschule Steidle. 
Sollte sich wehrend der Anmeldung bis zur Bestätigung etwas verändern (z.B. kann 
bereits schwimmen) ist die Schwimmschule Steidle sofort zu benachrichtigen. 
 

- 2. Zahlung -  
 
Die Gebühr entnehmen Sie der Preisliste. Eintritte in das Freibad / Hallenbad sind 
separat zu entrichten. Es werden keine Teileinlösungen angenommen. Die 
Kursgebühr muss bei der ersten Stunde bar entrichtet sein. 
 

- 3. Rücktritt -  
 
Ein Rücktritt von bestätigten Kursen ist jederzeit möglich bis 2 Wochen vor Beginn. 
Danach berechnen wir folgende Bearbeitungsgebühren. 
-13. bis 10. Tag vor Kursbeginn, 30% der Kurskosten 
-09. bis 05. Tag vor Kursbeginn, 50% der Kurskosten 
-ab 04. Tag vor Kursbeginn und Nichtantritt, 90% der Kurskosten 
 
Stellt der Zurücktretende eine Ersatzperson, kommt es zur keiner 
Bearbeitungsgebühr. Bei Kindergarten- und Schulkursen wird, unabhängig vom 
Termin des Rücktritts, lediglich eine Stornogebühr von 10,00 € berechnet. 
 

- 4. Fehlzeiten – 
 

Bei Fehlstunden von Ihrer Seite, wird die bezahlte Kursgebühr nicht zurückerstattet. 
 

- 5. Absage durch die Schwimmschule -  
 
Die Schwimmschule Steidle behält sich vor einen Kurs aus Mangel von Teilnehmern 
abzusagen. Ebenso behält sich die Schwimmschule vor Kurstermine zu verschieben. 
Sollte ein Kurs nicht zustatten kommen, so bekommen Sie Ihr Geld zurückerstattet. 
 

- 6. Haftungen -  
 
Es gelten die gesetzlichen Haftungsbeschränkungen. Ansprüche gegen die 
Badbetreiber bleiben davon unberührt. 


